
Gräberaufhebung 
 
 

Auf Anordnung der Gesundheitsvorsteherin der Gemeinde Dielsdorf vom 30.11.2021 werden 
die nachstehend aufgeführten Gräber im Friedhof Dielsdorf geräumt: 
 

 Reihengräber, Nrn. 224 bis 236, Bestattungen von 1998 bis 2001 
 Urnenreihengräber, Nrn. 89 bis 101, Urnenbestattungen von 1997 bis 1999 

 

Bei der Aufhebung werden nur die Grabmale und Pflanzen entfernt. Die Gebeine und Urnen 
bleiben unberührt in der Erde. 
 
Angehörige von Verstorbenen, welche auf Grabandenken und Pflanzen Anspruch erheben, 
werden ersucht, diese ab April 2022 bis spätestens am 10.06.2022 abzuholen. 
Über Grabandenken, die nach diesem Zeitpunkt noch vorhanden sind, verfügt die Gesundheitsvorsteherin 
der Gemeinde Dielsdorf. 
 
Gesundheitsvorsteherin der Gemeinde Dielsdorf 
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